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1. Teil

Einleitung

A. Ziel der Untersuchung

Whistleblowing ist ein Phänomen, dem sich Staat und Gesellschaft seit langem 
stellen müssen und das stets kontroverse Stellungnahmen hervorgerufen hat. In-
sider1, die Interna weitergeben, um die Öffentlichkeit über Missstände zu infor-
mieren, spielen seit langem eine bedeutsame Rolle. Der mediale Fokus auf spek-
takuläre Fälle darf darüber nicht hinwegtäuschen.2 Oftmals sind es Whistleblower, 
die unter Erbringung großer persönlicher Opfer der Öffentlichkeit einen Einblick 
in die dunklen Geheimnisse von Machtträgern bieten. Den Kampf im Subordina-
tionsverhältnis können sie vielleicht (nach Jahren) rechtlich gewinnen – faktisch 
aber müssen sie bei der Informierung von Außenstehenden nicht selten Sanktionen 
(unabhängig von deren Legalität) in Kauf nehmen. Damit sind letztlich diejenigen, 
die die doch so oft geforderte Zivilcourage aufbringen, die Leidtragenden.

Wiegen die Konsequenzen bereits schwer genug, kommen auch rechtliche Un-
klarheiten hinzu: Wer in welcher Situation welche internen Missstände an wen 
melden darf, ist mangels rechtlicher Vorgaben weitgehend unklar. Verschiedene 
Forderungen nach Gesetzen, die (zumindest in Grundzügen) regeln, was Insider 
wann in welcher Situation unternehmen dürfen, konnten sich politisch noch nicht 
durchsetzen. 

Der Themenkomplex „Whistleblowing“ führte  – trotz verschiedener bekannt 
gewordener Fälle3 – für die breite Öffentlichkeit in Deutschland über Jahrzehnte 
hinweg eher ein Schattendasein, was sich erst mit den Veröffentlichungen Edward 
Snowdens über die globale geheimdienstliche Überwachung4 geändert haben 
dürfte: Plötzlich wurde großen Teilen der (Welt-)Bevölkerung bewusst, dass die 
Informationen, die Whistleblower ans Tageslicht fördern, sie auch selbst betreffen 
können. Diese Erkenntnis dürfte auch in den folgenden Jahren weitere Diskus-
sionen fördern und könnte sogar in einem hinreichend klar formulierten Gesetz 
münden.

	 1	Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden ausschließlich die männliche Form ge-
nutzt.
	 2	S. auch Király, ZRP 2011, 146.
	 3	S. Wiedmann / Seyfert, CCZ 2019, 12 (13).
	 4	Hierzu 1. Teil, C. II.
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Ist damit bereits angedeutet, dass die derzeitige Rechtslage in Deutschland man-
gels allgemeiner gesetzlicher Regelungen unklar ist, muss konstatiert werden, dass 
diese Unsicherheit durch verschiedene Faktoren noch verschärft wird: Da Whistle-
blowing auch vom Schutzbereich verschiedener Grund- bzw. Menschenrechte 
umfasst ist, ergeben sich zwangsweise schwierige Fragen bei der Abwägung mit 
der Rücksichtnahmepflicht des Insiders. Auch diejenigen, die durch das Whistle-
blowing Nachteile erfahren, können legitime Interessen geltend machen. Welche 
Umstände sollten im Einzelfall berücksichtigt werden? Und wie sind diese Um-
stände im Einzelfall zu gewichten? 

Whistleblowing ist mit zahlreichen unbeantworteten Problemen verknüpft, für 
die Rechtsprechung und Wissenschaft unterschiedliche Lösungen entwickelt ha-
ben. Hieran anknüpfend wird auch das Ziel dieser Untersuchung deutlich: Es sollen 
hinreichend konkrete Vorgaben zu der Frage entwickelt werden, in welcher Situa-
tion sich Whistleblower an wen wenden können, um über den internen Missstand 
zu berichten. Da es sich primär um eine Verfassungsfrage handelt, können die hier-
bei entwickelten Grundsätze auf alle einfachrechtlichen Rechtsgebiete übertragen 
werden. Dabei zeigt folgende Übersicht, dass sich bei dieser Thematik verschiedene 
Ebenen unterscheiden lassen, was eine Klärung weiter verkompliziert:

Recht

Pflicht

Recht

Pflicht

Recht

Pflicht

Recht

Pflicht

Intern

Extern

Intern

Extern

Privater Sektor

Öffentlicher  
Dienst

Whistleblowing

Übersicht über die verschiedenen Whistleblowing-Konstellationen

Zur Beantwortung der Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen Whistle-
blowing zulässig ist, muss zunächst zwischen Whistleblowing im privaten Sektor 
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und im öffentlichen Dienst5 differenziert werden. Ferner ist zu berücksichtigen, ob 
sich ein Whistleblower innerhalb einer Organisation6 bewegt oder sich an Externe 
wendet, um auf den Missstand hinzuweisen. Schließlich muss bei jeder Konstella-
tion abschließend gefragt werden, ob neben einem Recht des Whistleblowers zum 
Whistleblowing nicht gar eine Pflicht zum Whistleblowing besteht. 

Diese Konstellationen werden wiederum von der Berechtigung des Hinweises 
bzw. dem Wissen des Whistleblowers beeinflusst, wobei sich zwei Fallkonstella-
tionen unterscheiden lassen:

–	 Fallkonstellation 1: Der Missstand besteht und der Whistleblower nahm dies be-
rechtigterweise an. 

–	 Fallkonstellation 2: Der Missstand besteht nicht, der Whistleblower nahm dessen 
Existenz aber aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Informationen berech-
tigterweise an.

Darüber hinaus ist es ebenfalls denkbar, die Konstellationen umzudrehen. Auf-
grund der dann regelmäßig bestehenden primär negativen Intention des Insiders 
liegt aber häufig kein Fall des Whistleblowings vor7 (diese Konstellationen werden 
daher größtenteils außer Acht gelassen):

–	 Fallkonstellation 3: Der Missstand besteht zwar, der Insider nahm allerdings an, 
dass dieser Missstand nicht existierte.

–	 Fallkonstellation 4: Der Missstand besteht nicht und der Insider durfte auch nicht 
annehmen, dass ein Missstand existierte.

Weiter ließe sich dieses Diagramm danach verfeinern, welche Adressaten der 
Whistleblower in welcher Reihenfolge kontaktiert hat, und zwar sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der jeweiligen Organisation.

Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass die Frage, inwiefern Whistleblowing 
zulässig ist, nicht ohne Beachtung des menschenrechtlichen Mehrebenensystems 
betrachtet werden kann. So gab es bereits wichtige Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte (EGMR) zum Themenkomplex „externes Whistle
blowing“, deren Auswirkungen auf die deutsche Judikatur ebenfalls untersucht 
werden. Bei der Frage, wann Whistleblowing zulässig ist, orientiert sich diese 
Untersuchung allerdings nicht strikt an den verschiedenen Ebenen. Vielmehr wird 
ein einheitliches Prüfungskonzept entworfen, das auf allen Ebenen berücksichtigt 
werden kann.

	 5	Diese Untersuchung beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf die Rechtslage für (Berufs-) 
Beamte und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes.
	 6	„Organisation“ ist hier und im Folgenden grundsätzlich weit zu verstehen und umfasst 
etwa Unternehmen, es sei denn, aus dem Kontext ergibt sich etwas anderes.
	 7	S. hierzu 1. Teil, B. II.


